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 74/47. Ethische Gebote für eine kernwaffenfreie Welt  
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 70/50 vom 7. Dezember 2015, verabschiedet an-
lässlich des siebzigsten Jahrestags des Bestehens der Vereinten Nationen, die gegründet 
wurden, um künftige Geschlechter vor dem unsagbaren Leid zu bewahren, das die Geißel 
des Krieges bringt, und ihre Resolution 73/68 vom 5. Dezember 2018, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen vor 74 Jahren entstanden 
sind, unmittelbar nachdem der Zweite Weltkrieg seine gewaltige Spur des Todes und der 
Zerstörung hinterlassen hatte, 

 ferner unter Hinweis auf die hehren Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, 
die der internationalen Gemeinschaft auferlegen, einzeln und gemeinsam keine Mühe zu 
scheuen, um das et�K�L�V�F�K�H���*�H�E�R�W���Ä�L�Q���J�U�|�‰�H�U�H�U���)�U�H�L�K�H�L�W�³���]�X���I�|�U�G�H�U�Q�����G�D�P�L�W���D�O�O�H���9�|�O�N�H�U���)�U�H�L�K�H�L�W��
von Not, Freiheit von Furcht und die Freiheit, in Würde zu leben, genießen können, 

 in der Überzeugung, dass die Mitgliedstaaten angesichts der mit einer Kernwaffende-
tonation verbundenen katastrophalen humanitären Folgen und Risiken die nukleare Abrüs-
tung und die Nichtverbreitung von Kernwaffen seit langem als dringende und miteinander 
verflochtene ethische Gebote zur Erreichung der Ziele der Charta angesehen haben, was in 
Resolution 1 (I), der ersten Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 24. Ja-
nuar 1946, zum Ausdruck kommt, deren Ziel es ist, Kernwaffen und alle anderen großen, 
für Massenvernichtungszwecke einsetzbaren Waffensysteme aus den nationalen Rüstungs-
beständen zu entfernen, 

 in diesem Zusammenhang in Anerkennung der ethischen Gebote, die in ihren Resolu-
tionen und Berichten und denen anderer verbundener internationaler Initiativen zu den ka-
tastrophalen humanitären Folgen und Risiken einer Kernwaffendetonation aufgeführt sind, 
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einschließlich der Erklärung, dass der Einsatz von Kernwaffen unterschiedsloses Leid ver-
ursachen würde und somit einen Verstoß gegen die Charta und die Gesetze der Menschlich-
keit und das Völkerrecht darstellt1, der Verurteilung des Atomkriegs als Widerspruch zum 
menschlichen Gewissen und als Verletzung des Grundrechts auf Leben2, der Bedrohung, die 
die Existenz von Kernwaffen für das Überleben der Menschheit selbst darstellt3, der um-
weltschädigenden Auswirkungen des Einsatzes von Kernwaffen4 und der Beunruhigung, die 
angesichts der fortgesetzten Ausgaben für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von 
Kernwaffenbeständen zum Ausdruck gebracht wurde5, 
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